Übungsblatt (Kosten in ZP/ZV)		
Übungsblatt IV
Schlusskostenrechnung

Aufgabenstellung:
Fertigen Sie zu den nachfolgend näher bezeichneten Verfahren die Schlusskostenrechnung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft. Weiterhin ist zu prüfen und zu begründen, ob eine Ermäßigung der Verfahrensgebühr eingetreten ist.
Verfahren 1
K klagt gegen B auf Zahlung von 800,00 EUR nebst 120,00 EUR Inkassokosten. Auf der Klageschrift ist ein Gerichtskostenstempler über 72,00 EUR angebracht. Nach Zahlung des vom Kostenbeamten richtig berechneten Kostenbetrags wird die Klageschrift dem B zugestellt. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage ergeht folgendes streitiges Urteil:
1. B wird verurteilt, an K 700,00 EUR zu zahlen.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt K zu 80% und B zu 20%
3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Verfahren 2
[bookmark: _GoBack]K verklagt B auf Zahlung von 1.500,00 EUR. Nachdem K die vom Kostenbeamten richtig berechneten Gerichtskosten gezahlt hat, wird die Klageschrift B zugestellt. Im schriftlichen Vorverfahren versäumt B es anzuzeigen, dass dieser sich gegen die Klage verteidigen möchte. Auf Antrag des K ergeht Versäumnisurteil gegen B. Sodann erhebt B Einspruch gegen das Versäumnisurteil und beantragt die Vernehmung des Zeugen Z. Da Z der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, wird der Dolmetscher D von Amts wegen zum Termin geladen. B zahlt auflagengemäß den Kostenvorschuss in Höhe von 500,00 EUR ein.
Im Termin schließen die Parteien nach erfolgter Beweisaufnahme folgenden Vergleich:
1. B zahlt an K einen Betrag von 500,00 EUR
2. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. Die Kosten des Vergleichs trägt der Beklagte.
Der Dolmetscher wird aus der Landeskasse in Höhe von 430,00 EUR vergütet. Der Zeuge hat auf die Geltendmachung einer Entschädigung verzichtet.
Verfahren 3

K verklagt B1 und B2 auf Zahlung von 13.002,00 EUR als Gesamtschuldner. Der Klage ist ein Verrechnungsscheck in der richtig berechneten Höhe für die Gerichtskosten beigefügt. Nach Zustellung der Klageschrift an die Beklagten wird früher erster Termin anberaumt.
Noch vor dem Termin erweitert K seine Klage dahingehend, dass er von B1 und B2 die Zahlung von weiteren 3.000,00 EUR begehrt. Der Kostenbeamte erfordert die offenen Gerichtskosten, welche von K gezahlt werden.

In der mündlichen Verhandlung nimmt K seine Klageerweiterung vollumfänglich zurück. Der Beklagte stimmt der Klagerücknahme zu. Das Gericht beraumt einen Termin zu Verkündung einer Entscheidung an. Sodann erkennen beide Beklagten den gegen sie mit der Klage geltend gemachten Anspruch vollständig an.

Auf Antrag des K ergeht gegen B1 und B2 Anerkenntnisurteil. Die Kosten des Verfahrens werden K zu 20% und B1 und B2 als Gesamtschuldner zu 80% auferlegt. 

